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Sachverhalt und Anträge 

Mit Wirkung vom 30. Mai 1984 ist auf die am 20. März 1981 
angemeldete und am 7. Oktober 1981 veröffentlichte euro-
päische Patentanmeldung Nr. 81 102 078.3 das europäische 

Patent 0 037 023 erteilt worden. 

Nachdem die Firma UNION CARBIDE CORPORATION gegen dieses 
Patent am 27. Februar 1985 Einspruch eingelegt hatte, hat 

die Ei nspruchsabtei lung durch Entscheidung vom 
4. April 1986 das Patent widerrufen. 
In ihrer Entscheidung kommt die Einspruchsabteiluflg zu dem 
Ergebnis, daL das Verfahreri nach Anspruch 1 ebenso wie die 
Vorrichtung nach Anspruch 7 im HinbliCk auf den Stand der 
Technik nach der DE-B- 1 492 708 und der US-A- 3 693 588 

mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sind. 

Gegen diese Entscheidung hat die patentinl-iaberin am 

23. April 1986 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdege-

bUhr am selben Tag bezahit. Die BeschwerdebegrUndung ist am 

1. August 1986 eingegangen. 

Die BeschwerdefUhrerin vertritt die Auffassung, dal3 das 
Verfahren nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung und 

ebenso die vorrichtung nach Anspruch 7 durch den verfUgba-

ren Stand der Technik nicht nahegelegt werden unci bean-

tragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das 
Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhaltefl. Hilfsweise 

beantragt sie die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang 

des erteilten Anspruchs 1 in KombinatiOn mit Anspruch 2 

und/oder Anspruch 4. 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat dem Vorbringen 

der Beschwerdeftfl-irerin in bezug auf Haupt- und Hi1fsantrge 

widersprochen und beantragt die ZurUckweisung der Beschwer-

de. 
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In einem Bescheid vom 18. Mrz 1987 ist den Beteiligten 
mitgeteilt worden, dal3 nach vor1ufigem Ergebnis der PrU-

fung des Sachverhalts durch die Kammer, die Gegenstnce der 
erteilten AnsprUche 1 und 7 nicht nur neu seien, sondern 

auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. 

Die Beschwerdegegnerin hat dieser Auffassung in ihrem 

Schriftsatz voin 4. Mai 1987 widersprochen, wobei sie insbe-
sondere geltend macht, daI3 die Interpretation der Wirkungs-

weise der bei der DE-B- 1 492 708 oberhaib des Spiegels der 
BeschichtungsflUssigkeit angeordneten sogenannten Quetsch-

waizen durch die Kammer nicht den Tatsachen entspreche. 
Beicte Beteiligten halten ihre Antrge unverändert auf-
recht. 

Es gelten mithin gemäf Hauptantrag die unabhängigen Ansprfl-
che 1 und 7 in ihrer erteilten Fassung. Diese lauten: 

"1. Verfahren zur Herstellung einer schlauchfrmigen Ver-
packungshUlle, insbesondere WursthUlle, auf Basis von Cel-

lulose mit einem Uberzug auf der Innenseite, bei aem der 

Schlauch zunchst längsaxial in Richtung von oben nach Un-

ten, anschliei3end von unten nach oben unter Bildung einer 
Schlauchschlaufe fortbewegt wird, wobei im Bereich der 

Schlauchschlaufe im Schlauchhohlraum sich eine eingeschlos-

sene Menge BeschichtungsflUssigkeit befindet, bestehend aus 
einer w13rigen Kunststoff-Dispersion, die wenigstens 20 

Gew.-% Kunststoff, bezogen auf das Gesarntgewicht der Be-
schichtungsfllssigkeit, enthält, bei aem ferner der fort-

laufend von unten nach oben fortbewegte Schlauchteil ober-

haib des Spiegels aer BeschichtungsflUssigkeit vertikal 

durch einen Spalt hindurchgeftlhrt wird, der so eingestellt 

ist, daB die Masse der Beschichtungsf1ssigkeit im Spalt 

zuruckgehalten und nur ein Film geringer Dicke aus Be-

schichtungsflissigkeit auf der Innenseite des aus dern Spalt 

austretenden Schlauchs ausgebildet wird, bei dern der 

Schlauch mit StUtzgas gefflhlt und aufgeblasen der Einwir- 
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kung von Wrme unterworfen wird, wobei der innere Uberzug 

ausgebilciet wird, der Schlauch abgekUhlt, gegebenenfalls 
befeuchtet, flachgelegt und aufgewickelt wird,dadurch ge-

kennzeichnet, dai3 die Spaltbreite in Abhängigkeit von der 

geforderten Dicke der Innenbeschichtung zur Dosierung der 
BeschichtungsfU.sSigkeit eingestellt wird, daIs der Schlauch 

unmittelbar nach Verlassen des Spalts mit StUtzgas gefUilt 
und aufgeblasen Uber eine Wegstrecke nach oben und dann un-
ter Einwirkun.g von Wrme weiterhin nach oben gefUhrt wird, 

wobei sich ein unterbrechungsfreier innerer FilrnUberzug mit 

gleichmäl3iger Dicke ausbildet. 
7. Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfahrens nach An-

spruch 1, urnfassend ein horizontales Walzenpaar (3), durch 
das der mit BeschichtungsflUssigkeit auf seiner Innenseite 
versehene Schlauch im flachgelegten Zustand (10) hindurch-

gefUhrt wird, elnen nachgeorcineten geraden Trockentunnel 

(13), ein nach dem Trockentunnel (13) angeordnetes Quetsch-
walzenpaar (14) und elne nachgeordnete Rolle (16) zum Auf-

wickein des Verfahrenserzeugnisses, dadurch gekennzeichnet, 

daB das horizontale Walzenpaar (3) einen einstellbaren Do-
sierspalt (4) aufweist, daB der Trockentunnel (13) nach 

oben gerichtet ist, dal3 das Quetschwalzenpaar (14) oberhaib 
des Trockentunnels (13) angeordnet 1st und daB die Vorrich-

tung gegebenenfalls eine SprUheinrichtung (15) zur Befeuch-
tung des Schlauchs, die nach dem Trockentunnel (13) unci vor 

dem Quetschwalzenpaar (14) angeordnet ist, umfal3t." 

Entscheidungsgrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

Die geltenden AnsprUche 1 und 7 entsprechen inhaitlich im 

wesentlichen den ursprUnglichen AnsprUchen 1 und 9, weshaib 

gegen sie keine Bedenken im Hinblick auf Art. 123 (2) EPU 

bestehen. 
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3. 	Die Neuheit der Gegenstnde der AnsprUche 1 und 7 ist von 

der Einsprechenden nicht bestritten und auch von der Em-

spruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung festge-
steilt worden. Sie ergibt sich schon daraus, daI3 bei dem 
Verfahren und der Vorrichtung gemäl3 der DE-B- 1 492 708 

bzw. der hinsichtlich der im vorliegenden Fall wesentlichen 
Merkmale inhaltsgleichen DE-A- 1 786 517 der Schlauch nicht 
unmittelbar nach dem Verlassen des Waizenspalts mit StUtz-
gas gefUilt und auch nicht von unten nach oben durch die 
Trocknungseinrichtung gefUhrt wird, während gemäl3 der US-A- 

3 693 588 und der inhaltsgleichen, in der Streitpatent-
schift gewrdigten GB-A- 1 201 830 ein UberschUssige Be-
schichtungsflUssigkeit zurUckhaltender Spalt oberhaib des 
Spiegels der BeschichtungsflUssigkeit fehlt. Die Ubrigen 
Druckschriften liegen welter von den Gegenstnden der bei-
den unabhängigen AnsprUche entfernt. 

	

4.1 	Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tätigkeit ist zu- 
nächst zu bemerken, daI3 nach Auffassung der Kammer der 

Stand der ¶Zchnik nach der DE-B- 1 492 708 (oder der inso-

weit gleichlautenden DE-A- 1 786 517), auf den sich der 

Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 7 jeweils 
bezieht, dem Gegenstand des Patents am nchsten komrnt. 

	

4.2 	Der hiervon abweichenden Ansicht der Einspruchsabteilung, 
die von der Beschwerdegegnerin genannte US-A- 3 693 588, 

die, wie bereits gesagt, im Ubrigen mit der von Anfang an 
im Verfahren befindlichen und im Streitpatent diskutierten 

GB-A- 1 201 830 inhaitlich Ubereinstimrnt, komme dem Verfah-

ren nach Anspruch 1 und der Vorrichtung nach Anspruch 7 nä-
her als die DE-B- 1 492 708, kann nicht beigetreten werden. 

Bei dem aus der US-A- 3 693 588 bekannten Verfahren fehien 

nänilich sowohi die sich auf die Bildung einer Schlaufe, auf 

den Kunststoffanteil von wenigstens 20 % und insbesondere 

auf die Anwesenheit elnes Spalts oberhaib der Beschich-

tungsflUssigkeit beziehenden Merkinale geedL dem Oberbegriff 

des Anspruchs 1 als auch zwei Merkmale nach dem 
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V 	
kennzeichnenden Teil, närnlich die Einstellbarkeit der 
Spaitbreite und das FUhlen des Schiauchs mit StUtzluft un-

mittelbar nach Veriassen des Dosierspaltes. 

	

4.3 	Ausgehena von dern Stand der Technik nach der DE-B- 

1 492 708 1st die durch das Verfahren nach Anspruch 1 und 
durch die Vorrichtung nach Anspruch 7 gethste Aufgabe in 
Ubereinstimmung mit den betreffenden Aufgaben in der 
Streitpatentschrift, darin zu sehen, einen gleichmä1ig 
dicken, unterbrechungsfreien FilmUberzug aus synthetischem 

Polyrnerisat auf der Innenseite elner schlauchförmigen Ver-
packungshUile herzusteiien. Dies soil auf eine energetisch 
gnst1ge Weise und unter Vermeidung von nennenswerten 

Schrumpfungen des Schlauches geschehen. 

	

4.4 	Die Aufgabe, einen gleichmäl3ig dicken, unterbrechungsfreien 
FilmUberzug auf der Schlauchinnenseite herzustehlen, 1st in 
der DE-B- 1 492 708 nicht angesprochen. Bei diesem bekann-

ten Verfahren geht es vielmehr darum, auf der Innenseite 
einer insbesondere fUr die Herstellung von TrockenwUrsten 
geeigneten WursthUlle einen als HaftvermittiungssChiCht 

dienenden Uberzug zu bilden, der einerseits gut an der 

Wurstmasse haftet, andererseits aber ohne wesentliche Be-

schädigung der Wurstoberfläche von dieser abgezogen werden 

kann. Dabei soil dieser Uberzug feuchtigkeitsdurchlässig 
sein, urn das Trocknen der Wurstmasse zu gewáhrieisten 

(Spalte 2, Zeilen 62 bis 68 und Spalte 4, Zeilen 28 bis 
33). Es wird in dieser Entgegenhaitung darauf hingewiesen, 
daB die zur Erzielung einer ausreichenden Haftung erforder-

liche Harzkonzentration in der wI3rigen Lösung bzw. Disper-

sion sehr gering ist und bevorzugt nicht mehr als 0,25 Ge-

wichtsprozent, besser nicht mehr als 0,1 Gewichtsprozent 

beträgt (Spalte 4, Zeilen 15 bis 46). In den praktischen 

AusfUhrungsbeispieien werden 0,05 und 0,075 GewichtSprOzeflt 

angegeben. Aus ailedem entnimint der Fachmann, daB es bei 
diesern bekannten Verfahren nicht auf die Schaffung einer 

gleichmäl3ig dicken und unterbrechungsfreiefl innenbeschich- 
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tung ankornmt. Dem steht nicht entgegen, dal3 irn aligemeinen 
Beschreibungsteil dieser Entgegenhaltung eine Obergrenze 

fUr die Harzkonzentration von bis zu 25 Gewichtsprozent ge-

nannt wird. 

 

4.5  Zur Herstellung eines Uberzugs wird bei dern Verfahren nach 

der DE-B- 1 492 708 die SchlauchUlle mit der an ibrer In-
nenseite haftenden wäBrigen Kunstharzdispersion durch den 
Spalt zwischen zwei oberhaib des Spiegels der Beschich-
tungsflUssigkeit befindlicher "Quetschwalzen" hindurchge-
fUhrt. Hinsichtlich dieser Quetschwalzen ist in Spaite 3, 

Zeilen 20 bis 25 ausgefUhrt, aa13 sie auf den Schlauch einen 
Druck ausUben, der das MitfUhren eines Uberschusses der 
tjberzugsmischung verhinaert. Nach Auffassung der Karniner 
kann dies vorn Fachmann bei Einbeziehung des vorstehend 
unter Punkt 4.4 dargelegten Gesamtzusarnmenhangs einschiieI-

lich des angestrebten Zwecks nur so verstanden werden, da1 
es sich bei den genannten Waizen tatsächlich und bestim-

mungsgemAL urn Quetschwalzen handelt, die unter der Einwir-
kung einer Druckkraft gegeneinanctergedrUckt werden, und 

nicht urn Ixsierwalzen irn Sinne des angegriffenen Patents, 
die einen freien Spait zwischen sich einschliel3en, dessen 

Breite in Abhängikeit von der geforderten Dicke der Innen-
beschichtung eingestellt wird. 

 

4.6  Die von der Beschwerdegegnerin vorgenominene Interpretation 

der vorstehenl zitierten Textstelle, wonach aus dern Urn-

stand, dal3 die betreffenden Waizen einen Uberschtth an Uber-
zugsrnischung zurUckhalten, geschlossen werden kann, da1 

zwischen den Waizen ein Spalt von einer der doppelten 

Wanddicke des Schlauches plus der doppelten gewUnschten 

Dicke des Uberzugs entsprechenden Breite eingestelit sein 

mui3, findet in dieser Entgegenhaltung keine StUtze. Diese 

Interpretation, für die es in der gesamten Druckschrift 

keinen ausdr1icklichen Hinweis gibt, grt'andet sich zunächst 
auf der Annahme, daB mit dern bekannten Verfahren ein Uber-

zug einer vorbestirninten Dicke hergestelit werden soil oaer 
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kann. Diese Annahme läl3t sich jedoch aus dem Inhalt dieser 
Druckschrift nicht herleiten. Vielmehr entnimmt der Fach-
mann - wie oben dargelegt wurde - daB es auf eine Beschich-

tung mit gleichmäi3ger, vorbestirnmter Dicke dort nicht an-

kommt. 

Ferner fUhrt die Angabe, dal3 der von den beiden Waizen auf 

den Schlauch ausgeUbte Druck das MitfUhren von UberschUs-
sigem Uberzugsmaterial verhindern soil, den Fachmann auch 

nicht zwangsläufig zu der beanspruchten Lehre der Verwen-

dung eines auf eine bestimmte Breite eingestellten Dosier-
spalts. Aus dieser Angabe folgt vielmehr, daI der auf den 

Schlauch ausgeibte Druck derart einzustellen 1st, da13 er 
einerseits den sich in einem relativ weichen, gelartigen 
Zustand befindlichen Schlauch nicht beschdigt und anderer-
seits auch die erforderliche, relativ geringe Menge (Spalte 

4, Zeilen 15 bis 46) an Harz, die in Form einer wäi3rigen 
Lösung an der Schlauchinnenwandung haftet, passieren läBt. 

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdegegnerin darin Uberein, 

daB der auf diese Weise zu wählende Druck der Waizen auf 
den Schlauch nicht hoch bzw. "wesentlich" sein darf. Dies 

1st jedoch nicht gleichbedeutend mit der technischen Lehre 

gemäB den AnsprUchen 1 und 7, zur Erzielung einer ununter- 

brochenen Innenbeschichtung mit gleichmäBiger, vorbe-

stimmter Stärke zwischen den beiden Waizen einen ent-

sprechend breiten Dosierspalt einzustellen. 

An dieser Beurteilung kann auch der Hinweis auf die Bedeu-

tung des Wortes "abgequetscht" auf Seite 448 von Lueger 

"Lexikon der Technik", 1968, Band 9 nichts Undern. Auch 

dort Uben offensichtlich die beiden mit der Papierbahn in 
Kontakt stehenden Waizen einen AnpreBdruck aus und es be-

steht kein freier Dosierspalt zwischen ihnen. 
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4.7 Auch die US-A- 3 693 588 kann Iceine Anregung in Richtung 

auf die Verwendung von Dosierwalzen im Sinne der AnsprUche 

1 und 7 des Streitpatents geben. Aus dieser Druckschrift 

ist es zwar, im Zusammenhang mit der Herstellung einer Un-
unterbrochenen und gleichmäig dicken Innenbeschichtung 
einer Verpackungshflhle auf der Basis von Cellulose (vgl. 
Spalte 4, Zeilen 24, 25) in Ubereinstimmung mit den betref-
fenden kennzeichnenden Merkmalen der vorstehend genannten 
AnsprUche bekannt ist, den Schlauch oberhaib der Beachich-

tungsf1tssigkeit mit StUtzgas zu fllen, ihn in aufgeblase-
nem Zustana Uber eine bestimmte Wegstrecke nach oben zu 
fhren und anschlief3enci unter Beibehaltung der Förderrich-
tung nach oben durch einen Trockentunnel zu leiten, so dai3 
sich ein unterbrechungsfreier Filmflberzug gleichmäIiger 
Dicke ausbildet, jedoch sind diese Merkmale bei einexn Ver-
fahren bekannt, bei dem auf die Verwendung von Walzen ober-
haib der Beschichtungsflflssigkeit verzichtet wird. Quetsch- 

walzen weraen gemäIs Spalte 1, Zeilen 45 bis 60 clieser 
Druckschrift ausdrUcklich als ungeeignet fUr die Lösung der 

dort ebenso wie im vorliegenden Fall gestellten Aufgabe be-

zeichnet. fl-itgegen der von der BeschwerdefUherin vertrete-

nen Ansicht kann es bei dieser Sachlage nicht als nahelie-
gende Mal3nahme angesehen werden, bei dem Verfahren nach der 

US-A- 3 693 588 oder nach der inhaltsgieichen GB-A- 
1 201 830 zustzliche Waizen oberhalb des Spiegels der Be-

schichtungsfl1ssigkeit anzuordnen, geschweige denn diese 

als einen einstellbaren Dosierspalt begrenzende Dosierwal-

zen auszubilden. Auch die Kombination der Lehren nach den 

beiden Druckschriften DE-B- 1 492 708 und US-A- 3 693 588 

fUhrt wegen des Fehiens eines Hinweises auf die Verwendung 

derartiger Dosierwalzen oder anderer Mittel zur Bildung 

eines Dosierspalts nicht zu dem Verfahren nach Anspruch 1 

oder zur Vorrichtung nach Anspruch 7. 

4.8 Die Ubrigen Druckschriften of fenbaren ebenfalls keine Do-
sierwaizen od. dgl. mit einstellbarer Spaltbreite im Sinne 
der Erfindung, sonder lehren, soweit Uberhaupt im Anschlui3 
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an die Innenbenetzung mit einem Uberzugsmaterial ein Wal-

zenspalt vorhanden ist, ausschlie1ich die Verwendung von 

Quetschwalzen (vgl. US-A- 2 901 358, Spalte 1, Zeilen 67 

bis 69; US-A- 3 307 956, Spalte 3, Zeilen 66 bis 68; DE-A-

2 801 038, Seite 6, Absatz 4). 

4.9 	Die in den Ansprchen 1 und 7 jeweils angegebene Lösung der 

gesteliten Aufgabe lag schliel3lich nicht im Bereich des 

aligemeinen Fachwissens bzw. steilt auch keine Trivialität 

dar. Die Beschwerdegegnerin hat keine Tatsachen vorgelegt, 

die diese Behauptung stfltzen könnten. Sie beruft sich viel-

mehr in diesem Zusammenharg erneut auf ihre nach Auffassung 

der Kammer unzutreffende Interpretation der vom Fachmann 

aus der DE-B- 1 492 708 entnehmbaren Lehre. 

4.10 Nachdem, wie ciargelegt worden ist, cier verfUgbare Stand der 

Technik in seiner Gesamtheit die Verwendung von einen vor-

bestimniten Dosierspalt begrenzenden Mitteln zur Losung der 

gesteilten Aufgabe nicht nahelegt, sind sowohi das Verfah-

ren nach Anspruch 1 als auch die Vorrichtung nach Anspruch 

7 als auf einer erfinderischen Ttigkeit beruhend anzusehen 

(Artikel 56 EPU). Sie sind mithin patentfähig. 

Das Patent hat daher mm Umfang der erteilten AnsprUche 1 

und 7 Bestand. 

Die abhängigen AnsprUche 2 bis 6 und 8 betreffen besondere 

AusfUhrungsarten des Verfahrens nach Anspruch 1 bzw. der 

Vorrichtung nach Anspruch 7 mm Sinne von Regel 29 (3) EPU. 

Cegen sie bestehen ebenfalls keine Bedenken. 

Bei dieser Sachiage kommen die von der BeschwerdefUhrerin 

gesteliten Hi1fsantrge zur EinschrnkUflg des Anspruchs 1 

nicht zum Tragen. Auf sie braucht daher nicht eingegangen 

zu werden. 
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I. 

Entacheidungsfornael 	
14 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Eritscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird im Umfang der erteilten Unterlagen 

aufrechterhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	r Vorsitzende: 

B.A. Norman 

	 E elbecque ' 

(f 

C 
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